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Stück an dem oben erwähnten inneren Rheindamm. Sämtliche 
Stücke, ha'ben 'bereits das Sommerhaar. Die Haarfarbe ist auffallend 
dunkel, während die verglichene Serie der von G. H e i n r i c h 
im Allgäu gesammelten Stücke wesentlich heller gefärbt ist. Ebenso 
sind meine im Hohen Venn gesammelten Stücke, soweit sie schon 
im Sommerhaar waren, sowie einige vergleichbare Tiere aus der 
weiteren Umgebung von Bonn aufgehellter. Dies widerspricht der 
bisher geltenden Auffassung, wonach die Norddeutsche Rasse a. ara-
neus dunkler, und die südliche Form a. tetragonurus heller gefärbt 
sein soll. Die Maße der fünf Liechtensteiner Stücke betragen: 

Geschlecht K + R Schw. Gesamtlänge Hf. Bemerkungen 

9 67 46 12 säugend 

<? 76 41 12 
•c? 76 47 13 
9 68 42 12 säugend 

<? 71 48 13 Haar wechselpigment 

0 71,5 0 45 63 116,5 0 12,5 
Stellt man die Gesamtlänge einigen anderen Serien gegenüber, 

so ergibt sich eine gleitende Reihe, die vom Allgäu (Gesamtlänge 
124 mm) über Berchtesgaden, Liechtenstein, München, Overbruch 
bis zur Voreifel und zum Hohen Venn (mit nur 108 mm) verläuft. 
Dies stimmt zwar im Grossen und Ganzen mit der Erwartung über
ein, wonach die Körper- und Schwanzlänge, so wie'die relative Schwanz
länge (zum Körper) von der Ebene zu den Alpen hin ansteigt, trotz
dem kann auch in diesem Falle eine rassenmässige Abgrenzung allein 
nach den 'Maßen kaum noch vertreten werden, liegen doch die 
Tiere aus Liechtenstein den Münchner Stücken weit näher als denen 
aus Berchtesgaden, ja, der Abstand von letzteren ist kaum geringer 
als von einer kleinen Aufsammlung des Bonner Museums aus dem 
Oderbruch ! Berücksichtigt man hoch die oben erwähnte Tatsache, 
dass die Liechtensteiner Serie einheitlich dunkel ist, ja, hierin selbst 
die dunkelsten Tiere aus dem Norddeutschen Raum, soweit sie ver
glichen werden konnten, übertrifft, so steht man auch hier wieder, 
wie schon bei der Alpenspitzmaus vor dem wenig befriedigenden 
Gebot, eine rassenmässige Abgrenzung nur aus rein geographischen 
Gründen vornehmen zu müssen, obwohl ansich kein zwingender 
Grund für die Notwendigkeit einer Abgrenzung ersichtlich ist. 


